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Index

22/02 Zivilprozessordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §47;

ZPO §292 Abs1;

1. AVG § 37 heute

2. AVG § 37 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 37 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 45 heute

2. AVG § 45 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 47 heute

2. AVG § 47 gültig ab 01.07.1995 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

3. AVG § 47 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. ZPO § 292 heute

2. ZPO § 292 gültig ab 01.01.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2005

3. ZPO § 292 gültig von 01.01.1898 bis 31.12.2006

Rechtssatz

Ein Gemeinderatsprotokoll ist als eine ö;entliche Urkunde iSd § 47 AVG anzusehen, da sie von einer österreichischen

ö;entlichen Behörde innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises errichtet wurde. Eine solche Urkunde

begründet aber gemäß § 292 Abs. 1 ZPO vollen Beweis dessen, was darin von der Behörde amtlich verfügt oder erklärt

oder was darin bezeugt wurde; sie begründet also die Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit (E 24. März 2011,

2009/07/0160). Diese Vermutung ist widerlegbar, wobei die Behauptung der Unrichtigkeit des Beurkundeten

entsprechend zu begründen ist und Beweise dafür anzuführen sind, die geeignet sind, die vom Gesetz aufgestellte

Vermutung zu widerlegen (vgl. E 28. Oktober 2008, 2007/05/0205).Ein Gemeinderatsprotokoll ist als eine ö;entliche

Urkunde iSd Paragraph 47, AVG anzusehen, da sie von einer österreichischen ö;entlichen Behörde innerhalb des ihr

zugewiesenen Geschäftskreises errichtet wurde. Eine solche Urkunde begründet aber gemäß Paragraph 292, Absatz

eins, ZPO vollen Beweis dessen, was darin von der Behörde amtlich verfügt oder erklärt oder was darin bezeugt

wurde; sie begründet also die Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit (E 24. März 2011, 2009/07/0160). Diese

Vermutung ist widerlegbar, wobei die Behauptung der Unrichtigkeit des Beurkundeten entsprechend zu begründen ist

und Beweise dafür anzuführen sind, die geeignet sind, die vom Gesetz aufgestellte Vermutung zu widerlegen

vergleiche E 28. Oktober 2008, 2007/05/0205).
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